
beA – das besondere elektronische Anwaltspostfach als Kind der BRAK – Aküfi
und die Tücke des Objekts – eine Betrachtung zu Begriffen und die Sorgen einer
RA-GmbH
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und dann gibt es das beA. Mit Ausnahme von Anwälten wird „beA“ niemandem etwas sagen. Eine
gelungene Abkürzung erklärt sich, u.a. wegen der weiten Verbreitung, aus sich selbst heraus. Dass
„GmbH“ nur selten als Abkürzung für „geh mal Bier holen“ und wenn, dann meist am Ballermann (dort
aber mit dem Zusatz „du bist schon wieder hässlich“) verwendet wird und, zumindest nüchtern
betrachtet, von genderfragen einmal ganz abgesehen, kein gutes Licht auf den Verwender wirft,
sondern auch landläufig (meist) richtig als Abkürzung für eine Kapitalgesellschaft erkannt wird,
verwundert nicht. Die GmbH gibt es ja auch schon lange (seit 1892). Früher war eben nicht alles
besser, einiges aber schon. Das beA dagegen hat es in Kreisen außerhalb der Anwaltschaft schwer.
Wenn wir nicht wüssten, wofür die Abkürzung steht, bedarf es schon erheblicher Phantasie, den oder
die von beA abgekürzten Begriffe zu finden. Spontan fiel mir nichts ein, die Abkürzung ist einfach zu
sperrig und blutleer.

beA könnte heißen: „bei einer Amme“, oder „bei etwas Anstand“ oder „bei etwas Anderem“, oder für
Fremdgeher: der / die ist „beA“ würde dann bedeuten: der / die ist „bei einem oder einer Anderen“.
Oder wie wäre es mit „besonderer Anzug“ oder mit „bei einem Absacker“ oder in der derben Sprache
„besonderes A…..loch“. Nein, ich bleibe dabei: die Abkürzung ist nicht gut gelungen. Aber vielleicht
liegt das ja schon dem Ungetüm, das abgekürzt werden soll. Übertragen frei nach Luther: „aus einem
traurigen Arsch entspringt kein fröhlicher Furz“ könnte man zum beA sagen, aus einem traurigen
Begriff entspringt keine fröhliche Abkürzung. Und damit haben wir den Nagel auf den Kopf getroffen
oder des Pudels Kern entdeckt. Offenbar war den Wortschöpfern das „Anwaltspostfach“ nicht modern
oder nicht elektronisch genug (wobei ich mit dem Begriff elektronisch irgendwie immer noch ein Kabel
verbinde und den Begriff altmodisch finde), so dass man bestimmt längere Zeit damit verbracht hat
(„wenn ich nicht mehr weiter weiß, bild ich einen Arbeitskreis“), wie man das simple Postfach etwas
aufmotzen könnte. Vielleicht bedurfte es, weil niemandem im Arbeitskreis dazu etwas einfiel, erst
mehrerer „GmbH“-Anweisungen, damit die Gedanken etwas ungebremster zirkulieren und so
schließlich zu der lichtvollen Erkenntnis führen konnten, dass das Anwaltspostfach nicht nur
elektronisch, sondern auch noch „besonders“ sein müsse.

Sind wir Juristen zwar sicher schon immer etwas Besonderes gewesen (und meinen – warum
eigentlich? – dies werde auch künftig so sein), hielten die Wortschöpfer des beA es doch für klug, nicht
nur darauf zu bauen, dass dieses traditionelle Verständnis auf das Postfach abfärbt, sondern dass
man dies besser durch den Zusatz „besonders“ ausdrücklich zum Ausdruck bringen solle. Welch
weiser Ratschluss. (Wieder) nüchtern betrachtet ist die Abkürzung ja auch nicht an sich schlecht. Sie
ist nur nicht besser als der abzukürzende Begriff. Weil aber der schlecht ist, ist auch die Abkürzung
schlecht (siehe Luther….).
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Das gute alte Postfach hätte es doch auch getan, meinetwegen mit dem „elektronisch“ vorneweg. So
steht’s ja auch in § 126a BGB: „Elektronische“ Form als Ersatz (§§ 126a, 125 Abs. 3 BGB) für die
Schriftform (Stück Papier und Unterschrift(en), § 126 Abs. 1 und Abs. 2 BGB). Und darauf kommt es ja
beim beA wohl auch an.

Wenn wir uns das beA einmal inhaltlich beschauen, dann fällt auf, dass jeder eins bekommt. Wirklich
jeder? Nein, nicht jeder, die Anwalt – GmbHs und vermutlich die Anwalt – AGs bekommen keins. Das
haben wir zu unserer Verwunderung von der BRAK bestätigt bekommen. Ich stelle mir das etwas
seltsam vor. Nach § 59 l BRAO ist Vertragspartner und Auftragnehmer der Mandanten die RA –
GmbH. Mit ihr kann aber kein Anwaltskollege und auch kein Gericht kommunizieren. Sie kann auch
keine Klagen erheben und keine Schriftsätze bei Gericht einreichen. Mangels beA geht das, was geht
und auch gehen muss, künftig nicht mehr Einen Grund, warum unsere GmbH kein beA erhalten wird,
habe ich noch nicht erfahren. Vielleicht liegt es daran, dass man die dafür notwendige Zeit lieber für
den Namen des Postfaches und für die sinnreiche Abkürzung gebraucht hat. Es grüßt der Aküfi.
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